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20. Wahlperiode 

HESSISCHER LANDTAG 

   

 

 

 

 Änderungsantrag 
20.01.2022 

HHA 

Fraktion der CDU,  
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über 
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das 
Haushaltsjahr 2022 (Haushaltsgesetz 2022) in der Fassung der 
Beschlussempfehlung und des Berichts des Haushaltsausschusses 
Drucksache 20/6873 zu Drucksache 20/6380 

         
 Inhalt des Antrags: Gegenfinanzierung Änderungsanträge 
 
Einzelplan  17 Allgemeine Finanzverwaltung  
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 
Zu Kapitel  17 01 Allgemeine Finanzierungsvorgänge 
Buchungskreis: 2550 

 
 
 

 
 

Kameraler Haushalt: Beträge in EUR 
 

 Titel Zweckbestimmung von um auf 
 359 04 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 0 +1.000.000.000 1.000.000.000 

 
 
 
 

 
 
 

 

Der Wirtschaftsplan und der kamerale Haushalt sind entsprechend anzupassen. 
 
Begründung des Änderungsantrags: 
Zur Reduzierung der Kreditaufnahme werden aus der Allgemeinen Rücklage Mittel in Höhe von 1 Mrd. Euro entnommen. 
Der Restbetrag in Höhe von rund 300 Mio. Euro ist voraussichtlich erforderlich für die Ausfinanzierung der 
coronabedingten Maßnahmen des Jahres 2022 in 2023 sowie zur Vorsorge für weitere finanzielle Anforderungen aus der 
Krise in den Folgejahren. 
 

 
 

Wiesbaden, 19. Januar 2022 
 
Für die Fraktion 
der CDU 
Die Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Ines Claus 
 

  
  

Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Der Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Mathias Wagner (Taunus) 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

  Drucksache 20/7683 
(zu Drucksache 16/6172. Lesung      

 


